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Netzentwicklungsplan 2030 – Trassen statt Energiewende 

Der heute neu von den Übertragungsnetzbetreibern vorgelegte Netz-
entwicklungsplan (NEP) 2030 folgt - wie auch in den voran-
gegangenen Jahren - dem Prinzip „Trassen statt Energiewende“. Das 
Aktionsbündnis gegen die Süd-Ost-Trasse stellt die Pläne für diesen 
massiven Netzausbau in Frage, denn für die Energiewende ist dieser 
NEP untauglich. 

Die Energiewende erfordert dezentrale Energiekonzepte! 

Der Netzentwicklungsplan wird von den Übertragungsnetzbetreibern als „Wünsch-dir-was“ für 
ihre Konzerninteressen missbraucht. Der geplante Stromnetzausbau muss deutlich reduziert 
werden, große Nord-Süd-Verbindungen sind vermeidbar. Sie werden für die 
Versorgungssicherheit Bayerns nicht benötigt, sondern sind Strom-Export-Trassen mit hohen 
Anteilen von Kohlestrom. Der Netzentwicklungsplan selbst ist hier Beleg für die Übertragung 
von zentral erzeugtem Strom aus Kohle. Diese Profitorientierung allein zugunsten der 
Großkonzerne läuft dem Interesse aller Stromkunden zuwider und dient nicht dem Gemeinwohl. 
Die Vertreter der Bürgerinitiativen werden sich verstärkt dafür einsetzen, dass einer sozial 
gerechten, wirtschaftlich sinnvollen und umweltfreundlichen Energieversorgung im kommenden 
Bundestagswahlkampf ein deutlich größerer Stellenwert zugemessen wird, als dies bislang der 
Fall ist. Ein schneller Kohleausstieg ist dringend erforderlich! 

Erdverkabelte Megatrassen sind Pilotprojekte mit zahlreichen technischen und umwelt-
relevanten Problemstellungen, die sich einer seriösen Kostenschätzung weiterhin entziehen. 
Der massive Netzausbau mit Gleichstromtrassen hat zudem zahlreiche weitere teure und für 
die Bevölkerung gesundheitsgefährdende Projekte zur Folge, die in direktem Zusammenhang 
mit dem Bau der HGÜ-Trassen stehen.  

So sind beispielsweise die Wechselstromtrassen P44 (Altenfeld-Grafenrheinfeld) und P44mod 
(Altenfeld-Würgau-Ludersheim) erneut im NEP enthalten – trotz öffentlicher Beteuerungen von 
Seiten der Bayerischen Landesregierung, dieses Vorhaben verhindern zu wollen. Diese 
Stromtrasse soll im Falle einer Störung der Gleichstromleitungen für ausreichend Transport-
kapazität sorgen. Eine verbindliche Abstandsregelung zur Wohnbebauung für den Schutz der 
Anwohner bei Neubau oder Aufrüstung von Wechselstromtrassen fehlt in Bayern weiterhin. 

NEP ist nicht rechtskonform 

Laut der seit 2007 für Deutschland gültigen Aarhus-Konvention, die eine Öffentlichkeits-
beteiligung bei Entscheidungsverfahren regelt, ist der Netzentwicklungsplan nicht rechts-
konform. Beim NEP bleibt den Betroffenen nur die Wahl zwischen „Pest und Cholera“, das heißt 
zwischen Trassen und Trassen. Dies ist ein eklatant unrechtmäßiges und undemokratisches 
Vorgehen. Das Aktionsbündnis gegen die Süd-Ost-Trasse fordert Szenarien, die eine Planung 
ohne den massiven Zubau von neuen Stromleitungen überprüfen, also die Berechnung einer 
Null-Variante, die ohne neue oder aufgerüstete Übertragungstrassen auskommt.  

Denn mit dem NEP bekommen die Bürgerinnen und Bürger eine fertige Planung vorgelegt. 
Aarhus aber verlangt in Umweltangelegenheiten eine Öffentlichkeitsbeteiligung und einen 
Gerichtszugang für Einzelpersonen und Umweltverbände, wenn alle Optionen offen sind. 

Die Bundesregierung versäumt ihre Pflicht bei der einschlägigen Gesetzgebung. Die völker-
rechtlichen Vorgaben der Aarhus-Konvention werden bei Infrastrukturmaßnahmen wie Strom-
trassen nur unzulänglich umgesetzt. Damit werden die Leitungen im Netzentwicklungsplan zu 
Schwarzbauten. Als Aktionsbündnis unterstützen wir deshalb rechtliche Schritte gegen Trassen, 
die nicht rechtskonform geplant werden. 
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